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Bundessozialgericht konkretisiert Rechtsprechung  

zum Nachteilsausgleich „ H“  (hilflos) 
 
In weiteren Entscheidungen vom 12.02.2003 hat das BSG zum Nachteilsausgleich „H“ Stellung bezogen. 
Bereits im Dezember 2002 hatte das BSG entschieden, dass bei einem  Hilfebedarf zwischen einer und zwei 
Stunden täglich zu prüfen ist, ob der wirtschaftliche Wert des Hilfebedarfs besonders hoch ist. Das soll z.B. 
der Fall sein, wenn die Hilfeleistung besonders viele verschiedene Verrichtungen betrifft und/oder der 
Hilfebedarf besonders ungünstig für den Helfenden über den Tag verteilt ist (siehe die Entscheidung von 
Dezember unter www.anhaltspunkte.de - dort „“Rechtsprechung“/zum SchwbG“ / Nachteilsausgleich „H“ ; 
siehe auch die März Ausgabe dieser Zeitung). Nun hat das BSG ( Az.: B 9 V 13/01 R vom 12.2.03) 
klargestellt, dass Hilflosigkeit erst angenommen werden kann, wenn Hilfe bei mindestens drei Verrichtungen 
im Ablauf des täglichen Lebens in Betracht kommt. In seinem Urteil vom gleichen Tag (Az.: B 9 SB 1/02 R) 
nimmt das BSG auch dazu Stellung, unter welchen Voraussetzungen Bereitschaftszeiten als Hilfeleistungen 
anerkannt werden können und führt aus :  

“Die Bereitschaftszeiten im Bezug auf einen nächtlichen Toilettengang des Klägers  
sowie wegen Asthmaanfällen und Stürzen, die bei ihm im Durchschnitt ein- bis zweimal wöchentlich 
auftreten, können bei der Hilflosigkeit angerechnet werden, wenn sie zeitlich und örtlich denselben 
Einsatz erfordern wie körperliche Hilfe. Dies setzt voraus, dass eine entsprechende einsatzbereite 
Anwesenheit und Aufmerksamkeit aus gesundheitlichen Gründen notwendig ist (vgl dazu AHP 1996 
Nr 21 Abs 3). „ 

Alle Entscheidungen finden Sie unter www.anhaltspunkte.de - dort, „Rechtsprechung“/zum SchwbG“ / 
Nachteilsausgleich „H“. 
 
 
 

Schwerbehindertenrecht 
Der Gewährung des Merkzeichens „ aG“  steht die Möglichkeit einer 
Fußwegstrecke von 100 m nicht entgegen.  
Das SG Dortmund (Urteil vom 21.02.2003 – Az.: S 7 SB 48/02 / www.anhaltspunkte.de 
/dort: Rechtsprechung/zum SchwbG/Nachteilsausgleich „aG“) hat – unter Berufung auf die 
Rechtsprechung des BSG von Dezember 2002 ( a.a.O.) – die Wegstrecke bis zu der der 
Nachteilsausgleich „aG“ gewährt werden kann auf 100 Meter festgesetzt. Allerdings hatte 
das BSG in dem o.g. Urteil von Dezember ausdrücklich keine bestimmte Wegstrecke für 
relevant erklärt, sondern nur darauf abgestellt, ob eine außergewöhnliche Einschränkung 
der Gehstrecke vorliegt und gleichzeitig diese Strecke nur mit äußerster Anstrengung 
zurückgelegt werden kann. 

MCS – Syndrom soll keine Erkrankung sein. 
Ein MCS – Syndrom ist keine eigenständige Erkrankung und bedingt daher – nach 
Auffassung des Bayerischen LSG – keinen eigenständigen GdB. Vielmehr sollen sog 
„Umwelterkrankungen“ wie MCS wie neurologische Persönlichkeitsstörungen (26.3. der 
„Anhaltspunkte“) beurteilt werden. Die Entscheidung vom 17.04.2002 (Az.: L 18 SB 102/99) 
ist unter www.anhaltspunkte.de dort „Rechtsprechung“/ „zum SchwbG“ / „sonstiges“ 
abrufbar. 

„ Anhaltspunkte“  beim Diabetes nicht anwendbar. 
Die „Anhaltspunkte“ geben beim Diabetes den Stand der medizinischen Wissenschaft nicht 
wieder und sind daher nicht anwendbar. Den Stand der medizinischen Wissenschaft gibt 
die GdB-Tabelle der Deutschen Diabetes Gesellschaft zutreffend wieder. Diese Tabelle ist 



Anhaltspunkte-Neuigkeiten 3/2003 Seite 2 

daher bei der Bildung des GdB zu Grunde zu legen. Die entsprechende rechtskräftige 
Entscheidung des SG Düsseldorf (Kammer 31) ist unter www.anhaltspunkte.de - dort 
„Rechtsprechung“ / zum SchwbG/ sonstiges abrufbar. 

Ist die Benutzung einer Atemmaske zumutbar, kommt ein GdB von 50 
nicht in Betracht. 
In einer Entscheidung vom 30.04.2002 hat das LSG NRW  zur Höhe des GdB bei 
Schlafapnoesyndrom Stellung genommen. Die Entscheidung finden Sie unter 
www.anhaltspunkte.de - dort „Rechtsprechung“/ „zum SchwbG“ / „sonstiges“. Das LSG 
führt aus:  „ Für ein Schlafapnoesyndrom mit Notwendigkeit einer kontinuierlichen nasalen 
Überdruckbeatmung kommt ein GdB von 50 nicht in Betracht, wenn dem Betroffenen eine 
Nutzung der Atemmaske grundsätzlich möglich ist, auch wenn der Kläger die Atemmaske 
nicht immer benutzt und wegen rezidivierender entzündlicher Veränderungen der 
Schleimhäute längere Pausen in der Nutzung einlegt.  Einer Beeinträchtigung die über die 
Überdruckbeatmung hinausgeht, kann dadurch Rechnung getragen werden , dass der GdB 
von 20 für das Schlafapnoesyndrom wegen der Veränderungen im Bereich von Nase und 
Rachen auf 30 erhöht wird.“ 
 
 
 

Rentenversicherung 
Analphabetismus ist keine Erkrankung und führt auch bei Ausländern 
nicht zur Gewährung einer EU/BU - Rente  
(SG Düsseldorf Kammer 26 Urteil vom 13.03.03 – Az.: S 26 (9) RJ 137/02- 
www.anhaltspunkte. de - dort: Rechtsprechung/zur Rentenversicherung/ EU- BU). 
Analphabetismus ist ein persönliches Lebensdefizit und keine Erkrankung. Darauf weist die 
26 Kammer des SG Düsseldorf in ihrer o.g. Entscheidung hin. Klägerin war eine Türkin, die 
noch vollschichtig leichte Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes verrichten konnte, die 
aber Analphabetin war. Das Gericht stellt dazu fest: „ Wer nach dem allgemeinen 
Stufenschema des BSG auf leichte Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes verweisbar 
ist, ist grundsätzlich nicht berufs- oder erwerbsunfähig. Unerheblich ist, ob ein 
muttersprachlicher oder fremdsprachiger Analphabetismus vorliegt. 
 
 
 
Verfahrens- und Kostenrechtrecht 
Antrag sollte „ auf höheren GdB als ..... lauten“ . 
Ein Antrag auf Zuerkennung eines höheren GdB als 20 im sozialgerichtlichen Verfahren ist 
dahingehend auszulegen, dass ein GdB von mindestens 30 angestrebt wird. Der 
Auslegung, dass mit einem Antrag der Feststellung eines GdB von mehr als 20 die 
Zuerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft begehrt werde, lediglich hilfsweise ein 
GdB von 30, ist das LSG Berlin (Urteil vom 29.10.2002 – Az.: L 13 SB 59/01- 
www.anhaltspunkte.de - dort „Rechtsprechung“/„Kosten“) nicht gefolgt. Aus taktischen 
Gründen sollten Klägerbevollmächtigte daher zunächst schriftsätzlich lediglich einen 
höheren GdB als den bisher gewährten beantragen. Bietet der Beklagte dann im Verfahren 
einen GdB von 30 an, muss er in der Regel die Anwaltskosten in vollem Umfang 
übernehmen. Allerdings entfällt dann eine Gebühr nach § 116 Abs 3 BRAGO, weil ein 
Vergleich nicht zu Stande gekommen ist. In der mündlichen Verhandlung kann dann im 
Wege der Klageerweiterung bedenkenlos ein höherer GdB beantragt werden. Auch der 
Antrag einen GdB von „mindestens ....“ festzustellen, wird von vielen Gerichten geduldet 
und eröffnet die Möglichkeit  einerseits volle Kostenerstattung zu erhalten, andererseits 
aber auch die Klage nicht nach oben zu begrenzen.  

Sachverständigengutachten müssen eingeholt werden. Gericht kann auf 
109er Gutachten nicht verzichten.: 
Allein auf vom Sozialgericht eingeholte Befundberichte kann eine gerichtliche Entscheidung 
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in der Regel nicht gestützt werden. Im Zweifel sind immer medizinische 
Sachverständigengutachten einzuholen (LSG NRW Urteil vom 29.01.2003 – Az.: L 10 SB 
97/02 – auf www.anhaltspunkte.de - dort „Rechtsprechung“/zum SchwbG“ / „sonstiges“).   
Außerdem hat das LSG in der gleichen Entscheidung festgestellt, dass ein Gericht von der 
Einholung eines Gutachtens nach § 109 SGG nicht absehen kann, weil es das Gutachten 
nicht für notwendig erachtet oder den Sachverständigen für ungeeignet hält. 
 
 
 
Anzeige 
Qualifizierte Schreibkraft 
 
für juristische und medizinische Texte mit jahrelanger Erfahrung im Fertigen von 
Gutachten übernimmt Aufträge im Raum Düsseldorf. 
 
Kontakt:  
GittaKroener@aol.com  
oder 0211-22 15 99 
 
 
 
 

 
Werbung 
 

S o z i a l m e d i z i n i s c h e r  V e r l a g  K a r e n  S c h i l l i n g s  

 
• Das Standardwerk zu den begutachtungsrelevanten 

Bereichen des Sozialrechts 
• für medizinische Sachverständige,  
• im Sozialrecht tätige Anwälte und Rentenberater, 
• interessierte Behinderte  
• Behindertenvertreter 

 
 

Der VdK- Kommentars zu den wichtigsten begutachtungsrelevanten Bereiche des Sozialrechts. Erstellt von 
fachkundigen Richtern und Anwälten. Hier erfahren Sie alles über die Feststellungen nach dem SGB IX 
(Schwerbehindertengesetz), z.B. wie der Grad der Behinderung gebildet wird und wann Nachteilsausgleiche 
zu gewähren sind, zu den Erwerbsminderungsrenten in der gesetzlichen Rentenversicherung und den 
Pflegestufen nach dem SGB XI. Alles in einem gemeinsamen Band zusammengestellt. 
 
 

Teil 1: Schwerbehindertenrecht: von Martin Schillings Richter a. SG Düsseldorf.  
 

Der Buchteil enthält:  
 

• Den Text der "Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit" (Punkt 1- 34/ 
Schwerbehindertenrecht) auf neuestem Stand. Alle Änderungen seit der Neuauflage der 
"Anhaltspunkte 1996" sind berücksichtigt. Diese aktuelle Textfassung erhalten Sie z.Zt. nur in 
diesem Buch. 

 

• Kommentierung der "Anhaltspunkte" mit Verweisen auf die Rechtsprechung der Instanzgerichte. 
 

• Beschlüsse des ärztlichen Sachverständigenbeirats beim Bundesministerium für Arbeit. 
 
 
 

Teil 2: Erwerbsminderungsrenten von Richter a. SG Düsseldorf, Günter Hausmann. 
 

Der Buchteil enthält: 
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• Eine systematische Darstellung der Voraussetzung unter denen Erwerbsminderungsrenten und 
Rehabilitationsmaßnahmen zu gewähren sind, mit umfangreichen Hinweisen auf Rechtsprechung 
und Literatur. Dazu ein Beweisbeschluss eines Sozialgerichts mit Hinweisen und Erläuterungen 
welche Konsequenzen die jeweilige Beantwortung der Fragen für das Begehren der Kläger hat. 

 

• Den Berufsgruppenkatalog der BFA, also die Tätigkeitsbeschreibungen der einzelnen Berufe, 
Verweisungsmöglichkeiten und Folgen möglicher beruflicher Einschränkungen. Ein unentbehrlicher 
Helfer für die Beurteilung, ob jemand noch einen bestimmten Beruf ausüben kann  

 

Teil 3: Pflegeversicherung von Rechtsanwältin Marianne Schörnig aus Düsseldorf. 
 

Das Buch enthält: 
 

• Eine Darstellung der Voraussetzungen für die Gewährung der einzelnen Pflegestufen, mit 
umfangreichem Verweis auf die Rechtsprechung der Instanzgerichte. 

 

• Die neugefassten Richtlinien der Spitzenverbände der Pflegekassen zur Begutachtung im Bereich der 
Pflegeversicherung. 

 

Alles in einem Buch zusammengefasst auf ca. 600 Seiten, Format ca. 24 x 17 cm, in neuer, verbesserter, 
benutzungsfreundlicher Aufmachung mit umfangreichem Index. 
 

 
 

Und für PC-Nutzer haben wir ein ganz besonderes Angebot. Unser PC- Programm "Anhaltspunkte, 
Erwerbsminderungsrenten, Pflegestufen" enthält neben dem gesamten Text des Buches, die zitierte 
Rechtsprechung der Gerichte und die Beschlüsse des ärztlichen Sachverständigenbeirats beim BMA im 
Volltext. Dazu gibt es weitere umfangreiche Recherchemöglichkeiten, Gesetzestexte, Tipps und Tricks für 
das sozialgerichtliche Verfahren, Musterklagen, Richtlinien der Krankenkassen (AU / NUB / Reha) Infos zur 
Entschädigung von Gutachten und Befundberichten und vieles mehr. Die CD können Sie einmalig bestellen 
oder besonders kostengünstig abonnieren. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand 
(Systemvoraussetzungen: Alle Windows Systeme ab 95b/Mac.u.a.). 
 

Sie können unsere Produkte kostenlos und ohne Bestellzwang testen. Wir nehmen jedes Buch und 
jede CD innerhalb von vier Wochen (!) nach Erhalt zurück. Bei Nichtgefallen können Sie einfach alles 
zurücksenden und brauchen dann die Rechnung nicht zu begleichen. 
 

 
Sie wollen einen Blick in Buch und CD werfen? Kein Problem. Über unsere Internetseite 
www.anhaltspunkte.de können Sie "Buch/CD" anklicken und sich einige Seiten anschauen. Bestellen 
können Sie ebenfalls direkt im Internet oder mit dem Vordruck unten. 

 

Ich bestelle gegen Rechnung  

�
 Buch Anhaltspunkte, Erwerbsminderungsrenten Pflegestufen zum Preis von 31.99 Euro 

�
 CD im Abo für 28,84 Euro (halbjährliches Update zum Preis von je 23,08 Euro; jederzeit 
kündbar ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist)  

�
 CD einmalig ohne Abo zum Preis von 57,88 Euro  

Die Preisangaben verstehen sich incl. Versandkosten und MwSt. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Name, Anschrift 
 
............................................................................ 
Unterschrift  Per Fax/Telefon, eMail oder Post senden an K. Schillings 

Tel/Fax 02166/619975    (aus www)  
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Niederschrift über die Tagung der Sektion "Versorgungsmedizin"  des 
Ärztlichen Sachverständigenbeirats beim Bundesministerium für 
Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS) vom 13. November 2002 
 

• Änderungen und Ergänzungen bei der Kausalitätsbeurteilung von Impfschäden (Nr. 57 der 
"Anhaltspunkte") 

• Impfempfehlungen der STIKO 
• Begutachtung bei chronischen Virushepatitiden: Modifizierter histologischer Aktivitätsindex 

(HAI) 
• Begutachtung bei chronischen Virushepatitiden: GdB/MdE-Bewertung unter dem 

Gesichtspunkt der "Heilungsbewährung"? 
• Begutachtung im Schwerbehindertenrecht: Zum Problem der rückwirkenden Feststellung von 

Behinderungen vor dem 16. November 2000 
• Begutachtung im Schwerbehindertenrecht: Zum Begriff "Gehörlosenschule" in Nr. 30 Abs. 5 

der "Anhaltspunkte" 
• Begutachtung im Schwerbehindertenrecht: Hilflosigkeit bei Kindern mit Mukoviszidose 
• Begutachtung im Schwerbehindertenrecht: Gutachtliche Beurteilung des GdB/MdE-Grades 

bei Malignen Lymphomen unter Beachtung der neuen WHO-Klassifikation (vgl. TOP 1.1.8 
v. 29./30.03.2000) 

• Begutachtung im Schwerbehindertenrecht: Referenzwerte der EGKS, weiterhin gültig? 

  

TOP 1.1 

Änderungen und Ergänzungen bei der Kausalitätsbeurteilung von Impfschäden (Nr. 
57 der "Anhaltspunkte" ) 

Das Ministerium unterrichtet die Beiratsmitglieder über den Briefwechsel mit dem 
Schutzverband für I. e.V. und mit Sachverständigen zu Fragen der 
Impfschadensbegutachtung. Die Beiratsmitglieder stellten dazu fest, dass den Aussagen 
der Sachverständigen gefolgt werden sollte, eine Aktualisierung der in der Nr. 57 der 
"Anhaltspunkte" genannten Kriterien zu Impfschäden sei nicht erforderlich. 

TOP 1.2 

Impfempfehlungen der STIKO 

In den Bundesländern gelten nicht überall die gleichen Impfungen als öffentlich empfohlen. 
Einige Länder übernehmen die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert-
Koch- Institut als "öffentlich empfohlen". Die STIKO-Empfehlungen wurden durch Bulletin 
Nr. 28/2002 neu gefasst, die Empfehlungen berücksichtigen ein größeres Spektrum an 
Impfungen als in der Nr. 57 genannt. Es wurde beraten, ob unter dieser Prämisse eine 
Ergänzung der Nr. 57 erforderlich sei: Dies wurde von den Beiratsmitgliedern als 
wünschenswert gesehen. Sie empfahlen dem BMGS, entsprechende Sachverständige zu 
hören. 

TOP 2.1 

Begutachtung bei chronischen Virushepatitiden: Modifizierter histologischer 
Aktivitätsindex (HAI) 

Das Ministerium unterrichtet die Beiratsmitglieder über ein Gespräch zwischen der 
Parlamentarischen Staatssekretärin X. und Herrn Rechtsanwalt Y., der weiterhin ungleiche 
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Begutachtungs- und Anerkennungspraxis der Hepatitis C beklagte. Die Beiratsmitglieder 
sahen als mögliche Ursache solcher Fehlbegutachtungen Fehlinterpretationen der 
histologischen Befunde, da pathologische Nomenklatur und HAI-Score nicht mit den 
entsprechenden Angaben der "Anhaltspunkte" deckungsgleich sind. Um Missverständnisse 
zu vermeiden, sollten die Versorgungsärzte der Beurteilung die numerische Angabe des 
HAI zugrunde legen. 

TOP 2.2 

Begutachtung bei chronischen Virushepatitiden: GdB/MdE-Bewertung unter dem 
Gesichtspunkt der "Heilungsbewährung"? 

In einer Eingabe an das Ministerium wurde nach der "Heilungsbewährung" eine Hepatitis C 
nach Interferon-Therapie gefragt. Die Beiratsmitglieder stellten dazu fest, dass die 
Empfehlung, eine Nachuntersuchung nach Interferon-Therapie bei Hepatitis C erst nach 
einem Jahr durchzuführen, nicht eine "Heilungsbewährung" unterstellt. Eine 
"Heilungsbewährung" sei weiterhin bei Hepatitis C nicht gerechtfertigt. 

TOP 3.1 

Begutachtung im Schwerbehindertenrecht: Zum Problem der rückwirkenden 
Feststellung von Behinderungen vor dem 16. November 2000 

Aus rentenrechtlichen Gründen wird vermehrt eine Feststellung der 
Schwerbehinderteneigenschaft (rückwirkend) zum Stichtag 16.11.2000 beantragt. Von 
einem Land wurde gefragt, wie in diesen Fällen bei nach dem Stichtag erst diagnostizierten 
bösartigen Erkrankung zu verfahren sei. Die Beiratsmitglieder stellten fest, selbst wenn ein 
Organschaden zum Zeitpunkt des Stichtags glaubhaft sei, rechtfertige dies nicht, einen 
höheren GdB (nämlich wenigstens 50) wegen Malignom anzunehmen, da dies die 
besondere soziale Situation ausdrückt (z.B. den Versuch der aktiven Bewältigung der 
Diagnose "Krebs"), die in den oben genannten Fällen wegen Unkenntnis der 
Tumorträgereigenschaft nicht vorliegt. 

TOP 3.2 

Begutachtung im Schwerbehindertenrecht: Zum Begriff "Gehörlosenschule"  in Nr. 30 
Abs. 5 der "Anhaltspunkte"  

Von einem Gericht war angefragt worden, ob der Begriff "Gehörlosenschule" in Nr. 30 Abs. 
5 Satz 2 der "Anhaltspunkte" die gymnasiale Oberstufe mit einschließe oder 
"Gehörlosenschule" mit Abschluss der Sekundarstufe 1 ende. Die Beiratsmitglieder stellten 
dazu fest, dass der Begriff "Gehörlosenschule" dem heutigen, gegliederten und häufig 
integrativem Schulsystem nicht mehr gerecht werde. Medizinisch komme es nicht auf den 
besuchten Schultyp, sondern auf die Fähigkeit Ausgleichsfunktionen zu nutzen, an. Dafür 
sei das Lebensalter und die allgemeine Reife, nicht der besuchte Schultyp entscheidend. 
Sie empfahlen daher, in der Nr. 30 Abs. 5 Satz 2 der "Anhaltspunkte" auf S. 167 die Worte 
"Beendigung der Gehörlosenschule" zu streichen. 

TOP 3.3 

Begutachtung im Schwerbehindertenrecht: Hilflosigkeit bei Kindern mit 
Mukoviszidose 

Ein Sozialgericht hat angefragt, ob es gerechtfertigt sei, wie ein Kläger behauptet, 
"Hilflosigkeit" bei einem Kind mit Mukoviszidose und einem GdB von 30 deshalb 
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festzustellen, da nur durch die Hilfeleistungen der günstige Krankheitsverlauf erreicht 
werde. Die Beiratsmitglieder führten zu den Ausführungen des klagenden Vaters zum 
Hilfebedarf seines Sohnes folgendes an: Grundsätzlich ist bei Kindern bei Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Nr. 21 und 22 der "Anhaltspunkte" "Hilflosigkeit" auch bei 
fehlendem Vorliegen der Schwerbehinderteneigenschaft möglich. Dies entspricht auch dem 
Text der "Anhaltspunkte" (Nr. 22 Abs. 3, S. 39), insoweit wird auch auf den 
Beiratsbeschluss vom November 2001 verwiesen. Bei der Beurteilung der Hilfen darf 
jedoch nur der Hilfebedarf berücksichtigt werden, der notwendig ist. Dieses Maß scheint im 
folgenden Fall vom Vater überschritten worden zu sein. 

TOP 3.4 

Begutachtung im Schwerbehindertenrecht: Gutachtliche Beurteilung des GdB/MdE-
Grades bei Malignen Lymphomen unter Beachtung der neuen WHO-Klassifikation 
(vgl. TOP 1.1.8 v. 29./30.03.2000) 

Das Ministerium bat den Beirat um Sachstandsmitteilung zur Beurteilung maligner 
Lymphome nach der WHO-Klassifikation (TOP 1.1.8 v. März 2000). Den Beiratsmitgliedern 
lagen keine neuen Erkenntnisse dazu vor. Sie empfahlen deshalb, über die derzeit 
gebräuchliche Lymphom-Klassifikationen die entsprechenden Fachgesellschaften direkt zu 
befragen. 

TOP 3.5 

Begutachtung im Schwerbehindertenrecht: Referenzwerte der EGKS, weiterhin 
gültig? 

Nach Erlöschen der EGKS war unklar, ob die spirometrischen Referenzwerte der EGKS 
weiterhin Gültigkeit haben. Nach Aussage der Beiratsmitglieder sind diese Grenzwerte 
weiterhin gültig und allgemein im Gebrauch. Dies deckt sich mit entsprechenden Aussagen 
von Arbeitsmedizinern gegenüber dem Ministerium. 

 
 

 
 
 

Nächste Ausgabe:  
Die nächste Ausgabe 
unserer Zeitschrift 
erscheint Anfang Juli 
2003 
Sie haben eine Frage zu 
sozialrechtlichen oder 
gutachtenrelevanten Themen? 
Tauschen Sie sich mit Kollegen, 
Richtern Anwälten und Gutachtern 
aus, auf unserer Diskussionsebene 
auf www.anhaltspunkte.de . 

Anzeige 
Wiederherstellungschirurgie – Aesthetische Chirurgie 

Privatklinik  -  stationär  -  ambulant   in Krefeld 
 
Seit 14 Jahren genießen wir das Vertrauen und die 
Zufriedenheit unserer Patienten 
 
Alle Operationen nur durch anerkannte Gebietsfachärzte 
 
Korrekte Nachsorge Faire Preisgestaltung 

Info: 02151 730088 Fax: 02151 743591  
www.clinic-aestetica.de 

  
 
 
Diese Zeitung können Sie optimal unter Word 2000 oder Word 2002 lesen (bitte den entsprechenden 
eMailanhang öffnen). Für alle, die nicht die Möglichkeit der Darstellung unter „Word“ haben, haben wir auch 
eine pdf-Datei (Akrobat Reader) angefügt. 


